Richtlinie des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (TMLNU) zur Förderung von Maßnahmen nach der Gemeinschaftsinitiative für die Entwicklung des ländlichen Raumes LEADER+

1.

Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

Ziel der Gemeinschaftsinitiative LEADER+ ist es, in allen Bereichen des ländlichen Raumes integrierte Entwicklungsansätze zu unterstützen, die sich auf kleine, ländlich geprägte und in sich homogene Gebiete beziehen und die von Partnerschaften unterschiedlicher Akteure auf der Grundlage des „bottom-up-Ansatzes“ auf lokaler Ebene erarbeitet werden. Im Rahmen der Initiative sollen neuartige und hochwertige integrierte Strategien für eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes umgesetzt werden. Dies erfolgt über die Durchführung innovativer Projekte, die sich in die jeweilige Regionale Entwicklungsstrategie einfügen.

Die Gemeinschaftsinitiative unterstützt die gebietsübergreifende und transnationale Zusammenarbeit zwischen lokalen Partnerschaften.

Durch die Vernetzung aller Akteure sollen die gesammelten Erfahrungen in der ganzen Gemeinschaft bekannt gemacht werden, um den ländlichen Aktionsträgern in den einzelnen Mitgliedsstaaten gegebenenfalls zu helfen, sich die andernorts erzielten Ergebnisse zunutze zu machen und bestimmte Kooperationsprojekte gemeinsam durchzuführen.

Zur Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative LEADER+ gewährt das Land nach Maßgabe dieser Förderrichtlinie und

· auf der Grundlage der Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten über die Leitlinien für die Gemeinschaftsinitiative für die Entwicklung des ländlichen Raumes (LEADER+) vom 14.04.2000 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 Buchst. c) der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21.06.1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds, 

· im Rahmen des Inhalts des Einheitlichen Programmplanungsdokumentes LEADER+ des Freistaates Thüringen für den Förderzeitraum 2000 bis 2006 (EPPD) und des Inhalts der darauf bezogenen Ergänzung zur Programmplanung, 

unter Beachtung der §§ 23 und 44 der Thüringer Landeshaushaltsordnung (ThürLHO), der hierzu geltenden Verwaltungsvorschriften, des Haushaltsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung sowie der §§ 48, 49 und 49 a des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes (ThürVwVfG) Zuwendungen für LEADER+ - Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes.

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Zuwendungen besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

Zuwendungsfähige Maßnahmen im Sinne dieser Förderrichtlinie sind:

2.1 Neuartige und innovative Projekte mit Pilotcharakter, die der von der jeweils örtlich agierenden lokalen Aktionsgruppe entwickelten Entwicklungsstrategie entsprechen und folgenden übergeordneten Themen zugeordnet werden können:

· Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Erzeugnissen und Dienstleistungen des Gebietes durch Einsatz von neuem Know-how und neuer Technologien (s.u. 2.1.1),

· Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum (s.u. 2.1.2),

· Aufwertung lokaler Erzeugnisse, insbesondere durch Erleichterung des Marktzuganges für kleine Betriebe (s.u. 2.1.3),

· Inwertsetzung des natürlichen und kulturellen Potenzials der Region, insbesondere durch eine Steigerung des Wertes von Natura 2000 – Flächen (s.u. 2.1.4).

In diesem Rahmen kommen Maßnahmen insbesondere auf folgenden Handlungsfeldern in Betracht:

2.1.1 Technologie und Know-how

· Entwicklung neuartiger Verfahren bzw. neuartiger Wege zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Potenziale unter Anwendung neuen know-hows,

· Einsatz von Kommunikations- und Informationstechnologien in traditionellen Arbeitsfeldern, zur Verknüpfung unterschiedlicher Maßnahmeansätze, zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und der Marktzugangschancen für lokale Erzeugnisse und Dienstleistungen, und zum Aufbau neuer Kommunikations- und Informationsplattformen,

· Dezentrale Nutzung von Kommunikations- und Informationstechnologien, insbesondere zu Bildungszwecken,
· Entwicklung neuer Formen der alternativen Energieerzeugung (erneuerbare Energien), der alternativen Produktionsweise, des Erwerbs sowie der Einsparung natürlicher Ressourcen.
2.1.2 Lebensqualität

· Entwicklung, Auf- und Ausbau neuer Formen des Leistungsangebots und der Daseinsfürsorge sowie Verbesserung der Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen Freizeit, Kultur, Soziales und Nahversorgung,

· Erweiterung der Infrastruktur durch Maßnahmen, die die Erholungseigenschaften des ländlichen Raumes verstärken,

· Schaffung von Bildungs- und Informationsmöglichkeiten vor Ort, die sich auf die gebietstypischen Potenziale und Ressourcen orientieren,

· Maßnahmen für Frauen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ausgenommen Maßnahmen der Aus- oder Weiterbildung  oder solche, die das unmittelbare Arbeitsumfeld betreffen (z.B. Zeitmodelle).

2.1.3 Aufwertung lokaler Erzeugnisse

· Entwicklung neuartiger Formen des Marktzugangs und des Verkaufs,

· Entwicklung neuartiger Formen der Direktvermarktung von Produkten landwirtschaftlicher Erzeuger,

· Entwicklung und Aufbau regionaler Vermarktungsverbunde,

· Entwicklung von Organisationsformen bei der Vermarktung lokaler Erzeugnisse und Verbesserung der Logistik,

· Verflechtung innerregionaler Wirtschafts- oder Stoffkreisläufe,

· Maßnahmen zur Diversifizierung der landwirtschaftlichen Erzeugung.

Maßnahmen zur Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Erzeugnisse sind nicht zuwendungsfähig. Dies sind Werbeaktionen, die darauf ausgerichtet sind, die Marktteilnehmer bzw. die Verbraucher zum Kauf eines bestimmten Produktes anzuregen. Die Veranstaltung von Messen und Ausstellungen, die Teilnahme hieran sowie ähnliche Aktionen der Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Umfragen und Marktforschung gelten nicht als Werbung (im übrigen gelten die Kriterien der Gemeinschaftsleitlinien für staatliche Beihilfen für Werbung für in Anhang I der EG – Vertrags genannte Erzeugnisse und bestimmte nicht in Anhang I genannte Erzeugnisse, ABl. C 252 v. 12.09.2002).

2.1.4 Natur und Kultur

· Maßnahmen zur besseren Nutzung des Tourismuspotenzials sowie der besseren Auslastung und Vernetzung der vorhandenen touristischen Kapazitäten unter Beachtung der natürlichen Ressourcen,

· Maßnahmen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur unter Beachtung der natürlichen Ressourcen, 

· Nutzung der natürlich vorhandenen Potenziale zur Erzeugung erneuerbarer Energien,

· Maßnahmen zur Reduktion des Verbrauchs natürlich vorhandener Ressourcen,

· Nutzung vorhandener Potenziale (z.B. Bausubstanz, Kultur),

· Erhaltung der Landnutzung zum Zweck der Offenlanderhaltung auf naturschutzrelevanten Standorten mit schlechter Nutzungseignung sowie deren Inwertsetzung,

· Entwicklung, Erprobung und Nutzung neuer Verfahren einer Werterhaltung und Pflege der Naturräume, insbesondere von Natura 2000-Flächen,

· Maßnahmen zur Information über Natura 2000–Flächen,

· Entwicklung neuer Produkte im Zusammenhang mit der Landschaftspflege (z.B. Verwertung von Biomasse),

2.2

Maßnahmen zur Unterstützung der Lokalen Aktionsgruppen bei der Umsetzung der Entwicklungsstrategien.

· Maßnahmen zur Schulung und Qualifizierung der Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppen (keine Reisekosten),

· Ausgaben für Personal, welches das Verwaltungs- oder Projektmanagement der Lokalen Aktionsgruppe übernimmt (anerkannt werden solche Zuwendungen nur, wenn der Zuwendungsempfänger die Beschäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Arbeitnehmer des Landes; insbesondere dürfen, vorbehaltlich verbindlicher tarifvertraglicher Regelungen keine günstigeren Arbeitsentgelte vereinbart werden, als sie für die Arbeitnehmer des Landes vorgesehen sind; die Einstellung/Abordnung muss auf die Dauer des Aufgabenanfalls befristet sein), sowie Ausgaben für deren Schulung und Qualifizierung,

· Ausgaben für Projektmanagement-Dienstleistungen,

· Sachausgaben, Büroausstattung (bspw. EDV-Ausstattung),

· Aktionsausgaben und Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit (Herausgabe von Publikationen und Broschüren, Veranstaltung oder Teilnahme von Tagungen, Kongressen u.ä.),

· Ausgaben für Begleitungs- und Bewertungsdienstleistungen,

· Ausgaben, die im Vorfeld und in der Anbahnung von Maßnahmen der gebietsübergreifenden oder transnationalen Zusammenarbeit anfallen,

· Vernetzungsausgaben (keine Reisekosten).

2.3

Maßnahmen der Zusammenarbeit zwischen ländlichen Gebieten

Förderung der gebietsübergreifenden Zusammenarbeit von Thüringer lokalen Aktionsgruppen (LAG) untereinander, aber auch mit solchen in  anderen Bundesländern und der transnationalen Zusammenarbeit mit LAG in den übrigen Mitgliedsstaaten der EU und mit gleichgelagerten 

Initiativgruppen in ausgewählten Beitrittsstaaten.

Förderfähig sind Maßnahmen nach 2.1, die durch die Zusammenarbeit einen echten zusätzlichen Nutzeffekt erfahren durch:

· das Zusammenführen der bestehenden Ressourcen, bspw. durch eine Vernetzungen oder die gemeinsame Durchführung von Aktionen,

· das Nutzen der spezifischen Ressourcen des Kooperationspartners, bspw. durch den Austausch von Angeboten oder die Bereitstellung von Kapazitäten

· das Schaffen neuer Ressourcen, bspw. durch gemeinsame Entwicklung von Produkten oder Dienstleistungen.

3.

Zuwendungsempfänger



Zuwendungsempfänger können sein:

3.1 Öffentliche Projektträger, Gemeinden und Landkreise, sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts für Maßnahmen nach Glp. 2.1 und 2.3.

3.2 Private Projektträger, natürliche Personen, juristische Personen und Personengesellschaften des privaten Rechts 

für Maßnahmen nach Glp. 2.1 und 2.3.
Hiervon sind Betriebe ausgeschlossen, die nicht den Kriterien der KMU (VO (EG) Nr. 70/2001) entsprechen.

3.3 Rechtsfähig organisierte Lokale Aktionsgruppen (LAG), die im Rahmen des Wettbewerbs als LEADER+ - Aktionsgruppe zugelassen wurden, oder von den Lokalen Aktionsgruppen mit der Trägerschaft beauftragte rechtsfähige Personen für Maßnahmen nach Glp. 2.2.

4.

Zuwendungsvoraussetzungen

4.1. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass das Projekt in einem Gebiet durchgeführt wird, welches von einer durch das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt zugelassenen LAG als Aktionsgebiet abgegrenzt wurde und damit zur LEADER+ – Fördergebietskulisse gehört.

4.2. Eine Maßnahme eines privaten oder öffentlichen Trägers kann nur gefördert werden, wenn die örtlich agierende LAG inhaltlich positiv Stellung bezogen hat (s. Glp. 7.2).

4.3. Förderfähig sind nur solche Projekte, die sich einfügen in die von den LAG in den lokalen Entwicklungsplänen beschriebenen Konzepte,

4.4. Zuwendungen für Maßnahmen und Projekte, die an bereits durchgeführte oder begonnene Aktionen im Rahmen einer integrierten regionalen Entwicklung - auch im Rahmen von LEADER II - anknüpfen können nur gewährt werden, wenn sie für sich betrachtet eine neue Maßnahme oder ein neues Projekt darstellen. Die Fortsetzung bereits begonnener Maßnahmen ist nicht förderfähig.

4.5. Förderfähig sind Projekte aus Maßnahmebereichen, die bereits Gegenstand der notifizierten EU-Hauptförderprogramme sind. Da LEADER+ die EU-Hauptförderprogramme jedoch ergänzen, nicht ersetzen soll werden nur Projekte gefördert, die sich durch Innovation und Pilothaftigkeit auszeichnen und typischerweise dem LEADER+ - Gedanken entsprechen.

4.6. Projekte nach Glp. 2.3 sind nur förderfähig, wenn

· sie in solchen Gebieten durchgeführt werden, die im Rahmen des Wettbewerbs der LAG ausgewählt und zugelassen wurden; im übrigen kommt nur die Förderung von Ausgaben für die Betreuung in Betracht,

· sie sich nicht auf den Austausch von Erfahrungen beschränken,

· die an der Zusammenarbeit beteiligten Gebiete von ihren ökonomischen, sozialen oder ökologischen Strukturen her vergleichbar sind und damit über eine entsprechende Problemlage verfügen,

· die Zusammenarbeit notwendiger Bestandteil des Projektes ist, d.h. wenn das mit dem Projekt verfolgte Ziel ohne die Zusammenarbeit nicht erreichbar ist.

4.7. Langzeitorientierte, zweckgebundene Initiativen und Projektformen können nur unter Nachweis einer längerfristig zu erwartenden wirtschaftlichen und organisatorischen Tragfähigkeit gefördert werden.

4.8. Investive Maßnahmen und Infrastrukturmaßnahmen kommen für eine Förderung regelmäßig nur dann in Betracht, wenn die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben eine Höhe von 300.000 € (586.749 DM) nicht übersteigen. Darüber hinaus kommt eine Förderung nur ganz ausnahmsweise in Betracht, wenn die Maßnahme sich in besondere Weise in die jeweilig maßgebliche Entwicklungsstrategie einfügt und einen überdurchschnittlichen Innovations- und Nachhaltigkeitsgrad aufweist.

4.9. Die über einen Projektantrag befindende LAG muss sich zur Teilnahme am Datenaustausch im Rahmen des nationalen und europäischen Informationsnetzes verpflichtet haben.

4.10. Projekte kommen für eine Förderung nur in Betracht, soweit es sich nicht um gesetzliche Pflichtaufgaben der Antragsteller handelt.

4.11 Eine gleichzeitige Inanspruchnahme öffentlicher Mittel anderer Förderprogramme für die gleiche Maßnahme schließt die Zuwendung nach dieser Verwaltungsvorschrift aus. 

Dies gilt nicht, soweit Personalausgaben nach Glp. 2.2 zusätzlich mit Mitteln zur Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen (SAM) gefördert werden.

4.12

Förderungen werden nur im Rahmen der den LAG jeweils zugeordneten Finanzmittel vorgenommen.

5.

Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1. Zuwendungsart

Bei der Förderung nach dieser Verwaltungsvorschrift handelt es sich um eine Projektförderung.

5.2. Finanzierungsart
Die Zuwendung wird als Anteilsfinanzierung, im Falle von Maßnahmen nach Glp. 2.2 als Vollfinanzierung gewährt.

5.3. Form der Zuwendung. 

Es werden nicht rückzahlbare Zuwendungen (Zuschüsse) gewährt.

5.4. Höhe der Zuwendung

Projekte öffentlicher Träger werden mit einem Fördersatz von 75 v. H unterstützt. 

Projekte privater Träger werden mit einem Fördersatz von 75 v. H., bei investiven Maßnahmen mit 45 v. H. unterstützt. 

Maßnahmen nach Glp. 2.2 werden mit einem Fördersatz von 100 v.H. gefördert. Die Ausgaben dürfen jedoch 15 v.H. des Budgets einer LAG nicht überschreiten.

Art 29 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1260 /1999 sowie Art. 47 Abs. 2, 2. Spiegelstrich der Verordnung (EG) Nr. 1750/1999 betreffend die Beihilfesätze für Einkommen schaffende Investitionen sind zu beachten. 

Die Umsatzsteuer zählt nur dann zu den förderfähigen Ausgaben, wenn der Zuwendungsempfänger keinen Vorsteuerabzug vornehmen kann.

6.

Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1. Soweit produktive Investitionen in baulichen und technischen Anlagen gefördert werden sollen, erfolgt dies unter dem Vorbehalt des Widerrufes für den Fall, dass die derzeit hierfür geltenden Zweckbindungsfristen nicht eingehalten werden.

6.2. Personaleinsatz nach Glp. 2.2 wird nur unter der Auflage gefördert, dass der Zuwendungsempfänger die Beschäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Arbeitnehmer des Landes. Insbesondere dürfen, vorbehaltlich verbindlicher tarifvertraglicher Regelungen keine günstigeren Arbeitsentgelte vereinbart werden, als sie für die Arbeitnehmer des Landes vorgesehen sind. Des Weiteren wird nur unter der Auflage gefördert, dass die Einstellung/Abordnung auf die Dauer des übertragenen Aufgabenbereichs, höchstens bis zum Ablauf der Förderperiode (31.12.2006) befristet ist.

7.

Verfahrensregelung

7.1. Antragsverfahren

Der Antrag auf Förderung ist auf einem vorgegebenen Formblatt bei dem örtlich zuständigen Landwirtschaftsamt einzureichen. Das Landwirtschaftsamt registriert den Eingang des Antrags.

Der vollständig ausgefüllte Antrag, verbunden mit einer Erklärung über die Kenntnis der Bestimmungen über die missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen, ist von dem Landwirtschaftsamt über die Lokale Aktionsgruppe an das Landesverwaltungsamt (Bewilligungsbehörde) weiter zu leiten.

Bei Maßnahmen im Rahmen der gebietsübergreifenden und transnationalen Zusammenarbeit, die aus mehreren Einzelprojekten bestehen, ist dem Förderantrag durch die LAG eine Konzeption beifügen, die die Maßnahme der Zusammenarbeit hinsichtlich

· inhaltlicher Ausrichtung,

· gemeinsamer Organisationsstruktur einschließlich Entscheidungsprozessen,

· Modalitäten der Durchführung,

· Zeitplan,

· indikativer Finanzplanung

erläutert (Maßnahmekonzeption). Die Maßnahmekonzeption ist einmalig bei erstmaliger Antragstellung beizufügen. Bei Maßnahmen, die nur aus einem Einzelprojekt bestehen kann auf eine Maßnahmekonzeption verzichtet werden, wenn durch die LAG eine Beschreibung erfolgt, worin die Gemeinsamkeit der Aktion liegt.

7.2. Bewilligungsverfahren
Zuständige Behörde für die Bewilligung und Auszahlung der Zuwendung nach dieser Förderrichtlinie ist das Thüringer Landesverwaltungsamt, Referat 802, in Weimar.

Bevor die Bewilligungsbehörde über die Gewährung einer Zuwendung entscheidet, bewertet die jeweils lokal agierende LAG den Förderantrag inhaltlich und nimmt Stellung. Die inhaltliche Bewertung erfolgt anhand der in dem Lokalen Entwicklungskonzept enthaltenen Ziele und Strategien und der in der Förderrichtlinie dargelegten Fördertatbestände.

Die Bewilligungsbehörde nimmt anschließend die formal-rechtliche Prüfung des Antrages vor. Sie übernimmt die von der LAG vorgenommene inhaltliche Bewertung, sofern Rechtsgründe keine andere Entscheidung erfordern.

Bei Projekten, deren zuwendungsfähigen Gesamausgaben 300.000 € übersteigen und für die nach Auffassung der Bewilligungsstelle eine ausreichende Ausnahmebegründung für eine Förderung vorliegt, entscheidet die Bewilligungsbehörde nur mit Zustimmung der Verwaltungsbehörde.

Die Bewilligungsbehörde trifft die Verwaltungsentscheidung per schriftlichem Bescheid und informiert umgehend das Landwirtschaftsamt über die getroffene Verwaltungsentscheidung. Dieses setzt die LAG in Kenntnis.

Bei Projekten der gebietsübergreifenden und transnationalen Zusammenarbeit informiert die Bewilligungsbehörde das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt.

Die Bewilligungsbehörde entscheidet durch schriftlichen Bescheid.

7.3. Verwendungsnachweis
Der Verwendungsnachweis ist gemäß vorgegebenem Muster abweichend von Nr. 6.1 ANBest-P/ANBest-GK unmittelbar nach Abschluss der Fördermaßnahme über das Landwirtschaftsamt der Bewilligungsbehörde zu zuleiten.

Durch den Zuwendungsempfänger getätigte Zahlungen sind durch quittierte Rechnungen oder gleichwertige Buchungsbelege im Original nachzuweisen. Dies gilt auch für Zuwendungen an Gebietskörperschaften.

Die Verwendungsnachweisprüfung erfolgt zunächst anhand einer Vorprüfung im örtlich zuständigen Landwirtschaftsamt, welches die Verwendungsnachweise als sachlich richtig bestätigt und an die Bewilligungsbehörde übergibt. Die vorgelegten Zahlungs- und Buchungsbelege (Originale) sind durch das Landwirtschaftsamt mit der Kennzeichnung „LEADER+ gefördert“ (Stempelaufdruck) zu versehen.

Die Bewilligungsbehörde bestätigt dem Zuwendungsempfänger nach Endprüfung die ordnungsgemäße Durchführung der Fördermaßnahme. Ergibt die Vorprüfung Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten oder sonstige verfahrensrelevante Verstöße, so übergibt das Landwirtschaftsamt das Bewilligungsverfahren mit den entsprechenden Vermerken zur weiteren Prüfung und Entscheidung an die Bewilligungsbehörde. Die Bewilligungsbehörde leitet nach endgültiger Prüfung gegebenenfalls ein Verfahren auf Widerruf und Rückforderung der ausgesprochenen Zuwendung ein.

7.4. Auszahlung
Die Auszahlung der Mittel erfolgt grundsätzlich nach Vorlage quittierter Rechnungen oder gleichwertiger Buchungsbelege. Dies gilt auch für Zuwendungen an Gebietskörperschaften. Insoweit findet Nr. 1.3 der ANBest-P bzw. Nr. 1.2 der ANBest-GK für die Gewährung von Zuwendungen keine Anwendung.

7.5. Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die VV zu § 44 ThürLHO und die §§ 48, 49 und 49a ThürVwVfG, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Ausnahmen zugelassen sind.

7.6. Prüfungsrechte

Die Bewilligungsbehörde, die zuständigen Dienststellen der Europäischen Kommission sowie weitere berechtigte Stellen laut VO (EG) Nr. 1260/1999 sind berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern und zu prüfen sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen (vgl. § 44 Abs. 1 Satz 3 ThürLHO).
Die Prüfungsrechte des Thüringer Rechnungshofes (§ 91 ThürLHO) oder seiner mit der Prüfung beauftragten Rechnungsprüfungsstellen 

(§ 88 ThürLHO) sowie des Bundesrechnungshofes und des Europäischen Rechnungshofes bleiben davon unberührt.

8.

Inkrafttreten

Diese Förderrichtlinie tritt mit ihrer Veröffentlichung im Thüringer Staatsanzeiger in Kraft.

Dr. Sklenar

Minister

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft,

Naturschutz und Umwelt

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt

Erfurt, 08.05.2002
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